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Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Obwohl Tiny Houses
mobil sind, handelt es sich um bauliche
Anlagen. Sie ohne Genehmigung zu
errichten, ist formell illegal und widerspricht
öffentlich-rechtlichen Vorschriften.

OVG Berlin-Brandenburg,
Beschluss vom 29. September 2021,
Az. OVG 2 S 23.21

Auch Tiny Houses brauchen
eine Genehmigung
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DER FALL

Der Antragsteller wendet sich gegen eine
Verfügung, die Arbeiten auf dem Grund-
stück zur Errichtung von Tiny Houses
untersagt. Zunächst ist die Verfügung sei-
ner Auffassung nach inhaltlich nicht hin-
reichend bestimmt, da sich die Formu-
lierung „Arbeiten zur Errichtung“ auch auf
die bloße Produktion der Minihäuser
beziehen kann, argumentiert er. Er wisse

daher nicht, wo die Grenze zwischen Her-
stellung, etwa zu Verkaufszwecken, und
Errichtung eines Tiny Houses ist. Zudem
handele es sich nicht um eine bauliche
Anlage, da das Haus leicht zu bewegen sei
und eine Straßenverkehrszulassung habe.
In einem Tiny House könne man keinen
Dauerwohnsitz einrichten, sodass auch
keine Genehmigung erforderlich sei.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Nach Ansicht des Gerichts ist durch Aus-
legung eindeutig ermittelbar, was mit der
Formulierung „Arbeiten auf dem Grund-
stück […] zur Errichtung“ gemeint ist:
Untersagt ist das Aufstellen der Minihäu-
ser auf dem bezeichneten Areal und nicht
etwa die bloße Produktion. Außerdem
handelt es sich bei Tiny Houses auch um
bauliche Anlagen im Sinne der Bauord-
nung. Sie bedürfen der Baugenehmigung,
die der Antragsteller nicht eingeholt hat.
Es reicht für die erforderliche Ortsfestig-
keit nämlich aus, dass die Anlage nach
ihremVerwendungszweck dazu bestimmt

ist, überwiegend ortsfest benutzt zu wer-
den, und das kann auch bei beweglichen
Anlagen der Fall sein. Nach einer Gesamt-
würdigung der Umstände, insbesondere
mit Blick auf das äußere Erscheinungs-
bild, die Ausstattung der Anlagen, die
Erschließung mit Wasser, Abwasser und
Strom, die lange Pachtdauer, die parzel-
lierte Anordnung und die Möglichkeit der
Untervermietung liegt eine ortsfeste Ver-
wendungsabsicht nahe. Im Ergebnis ist
ein so geringer Mobilitätsgrad anzuneh-
men, dass von einer genehmigungspflich-
tigen baulichen Anlage auszugehen ist.
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WAS IST ZU TUN?

Der Beschluss des Oberverwaltungs-
gerichts ist eine wegweisende Entschei-
dung zum hochaktuellen Thema der Tiny
Houses, die in Zeiten der Baulandknapp-
heit einerseits und Landflucht anderer-
seits an Bedeutung gewinnen. Er begrün-
det die Genehmigungspflicht für entspre-
chende Bauvorhaben und präzisiert die
Frage, ab wann eine bauliche Anlage vor-
liegt. Zubeachten ist, dass bei TinyHouses
und ähnlichen Vorhaben stets eine

Gesamtwürdigung der Einzelfallum-
stände erforderlich ist. In anderen Fällen
könnten Gerichte Anhaltspunkte gegen
die Annahme einer ortsfesten Verwen-
dungsabsicht sehen und damit eine
Genehmigungspflicht ablehnen. Als
Betreiber einer Tiny-House-Siedlung oder
als betroffene Privatperson istman auf der
sicheren Seite, wenn das Aufstellen eines
solchen Kleinsthauses mit dem Bauamt
koordiniert wird. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Andreas van den

Eikel von White & Case
Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Ein
Grundstückseigentümer muss unter
bestimmten Voraussetzungen nach
Landesrecht den Überbau durch Bauteile
einer Wärmedämmung des Nachbarn auf
sein Grundstück dulden.

BGH, Urteil vom 12. November 2021,
Az. V ZR 115/20

Wärmedämmung des Nachbarn
muss geduldet werden
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DER FALL

Eine Giebelwand des schon lange beste-
henden Gebäudes der Klägerin in Nord-
rhein-Westfalen steht direkt an der
gemeinsamen Grundstücksgrenze zum
Nachbarn,währenddessenGebäude etwa
fünfMeter von der Grenze entfernt ist. Die
Klägerin verlangte von demNachbarn, die

Außendämmung der Giebelwand, welche
die Grundstücksgrenze überschreitet,
nach dem nordrhein-westfälischen Nach-
barrechtsgesetz zu dulden (§ 23a NachbG
NRW). Denn eine Innendämmung ihres
Gebäudes könne nicht mit vertretbarem
Aufwand vorgenommen werden.
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DIE FOLGEN

Während die Vorinstanz die Duldungs-
pflicht im Landesgesetz mangels Gesetz-
gebungskompetenz als verfassungswidrig
einstufte, bestätigt der BGH die Gesetz-
gebungskompetenz und klärt damit das
Verhältnis zum bundesrechtlichen Über-
baurecht in § 912BGB.Die Länder können
aufgrund des Vorbehalts in Art. 124
EGBGBeineDuldungspflichtmit differen-
zierten Vorgaben zu Inhalt und Grenzen
für eine nachträgliche Wärmedämmung
regeln. Solche Regelungen sind auch ver-
hältnismäßig, soweit nur unwesentliche
Beeinträchtigungen zulässig, hier eine

Überbauung um weniger als 25 cm, und
ein finanzieller Ausgleich vorgesehen
sind. Die Duldungspflicht setzt voraus,
dass die Dämmung eines an der Grenze
errichteten Gebäudes erst im Nachhinein
durch neue öffentlich-rechtliche Zielvor-
gaben oder durch die Veränderung allge-
mein üblicher Standards infolge der bau-
technischen Fortentwicklung erforderlich
wird. Damit werden öffentliche Interessen
verfolgt, da die energetische Gebäude-
sanierung zur Energieeinsparung führen
soll. Diese liegt wegen des Klimaschutz-
gesetzes im allgemeinen Interesse.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil schafft erstmals weitgehende
Rechtssicherheit für die energetische
Sanierung, auch in anderen Bundeslän-
dern. Es erlaubt außerdem in bestimmten
Grenzen eine landesrechtliche Regelung
für einen vorsätzlichen Überbau bei einer
Wärmedämmung. Allerdings sind die
bestehenden Regelungen nicht in allen
Bundesländern einheitlich. Angesichts
der Klimaschutzziele werden solche
Nachbarstreite künftig häufiger vorkom-
men, insbesonderewennwenig odernicht
gedämmte Gebäude eine neue Wärme-

dämmung erhalten, mit immer höheren
Dämmdicken. Im Einzelfall muss dann
geklärt werden, ob die Beeinträchtigung
des Nachbargrundstücks noch unwesent-
lich ist, ob eine Nachdämmung auf dem
eigenen Grundstück nur mit unvertretba-
rem Aufwand möglich ist und welcher
Ausgleich gewährt werdenmuss. Ein Kon-
flikt kann dann entstehen, wenn der
Nachbar, der zur Duldung verpflichtet ist,
selbst an die Grenzwand anbauen
will. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH Rechtsanwälte

Maklerrecht. Ein Makler hat keinen
Provisionsanspruch, wenn ein Kaufvertrag
über ein unbebautes Grundstück
geschlossen wird, zuvor aber ein mit einem
Bauvertrag kombinierter Kaufvertrag über
einen Miteigentumsanteil beabsichtigt war.

OLG München, Urteil vom 8. Dezember 2021,
Az. 7 U 1518/21

Ändert sich der Kaufvertrag,
droht Provisionsverlust
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DER FALL

Eine Maklerin inserierte ein Grundstück,
auf dem vier Villen geplant waren, die ein-
zeln verkauft werden sollten. Auf die Kon-
taktaufnahme eines Interessenten hin
übersandte sie ein Exposé mit Provisions-
hinweis, in dem das Grundstück und die
beabsichtigte Bebauung näher beschrie-
ben wurden. Schließlich übermittelte sie
einen Vertragsentwurf, der zum einen die
Konditionen des Grundstückskaufs für
den Erwerb von Miteigentumsanteilen an

dem Areal enthielt und zum anderen
einen – zusammen mit den anderen
Grundstückserwerbern abzuschließen-
den – Werkvertrag mit einer Bauträger-
gesellschaft über die ErrichtungderVillen.
Die notarielle Beurkundung blieb aus. Der
Interessent erwarb später lediglich das
unbebaute Teilgrundstück und ließ es
durch einen anderen Werkunternehmer
bebauen. DieMaklerin verlangte ihre Pro-
visionszahlung.
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DIE FOLGEN

Die Zahlungsklage der Maklerin hatte kei-
nen Erfolg, ihre Berufung scheiterte
ebenso. Sie stützt ihren Anspruch auf die
Maklerprovision darauf, dass das
ursprünglich im Inserat beworbene und
das später tatsächlich gekaufte Objekt
kongruent seien, also übereinstimmend.
Zumindest aber habe der Käufer mit dem
tatsächlich geschlossenen Vertrag wirt-
schaftlich denselben Erfolg erzielt. Das
Oberlandesgericht München sieht es
anders und hat entschieden, dass das
ursprünglich beworbene und das tatsäch-
lich gekaufte Objekt nicht übereinstim-
men. Aus dem Exposé und dem Vertrags-

entwurf ergibt sich, dass im Ergebnis ein
mit einer Villa bebautes Grundstück
erworben werden sollte. Gestützt wird
dies dadurch, dass der ursprünglich aus-
gewiesene Kaufpreis denWerklohn für die
Bebauung enthielt. Dass der Käufer später
anderweitig eine Bebauung betrieben hat,
ändert nichts daran, dass ihm bloß ein
unbebautes Grundstück verkauft wurde.
Auch sind die beiden Verträge nicht wirt-
schaftlich vergleichbar. Eine Bebauung
stellt einen erheblichen wertbildenden-
den Faktor dar, was sich auch in der
Abweichung des Kaufpreises nieder-
schlug.
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WAS IST ZU TUN?

Der Makler sollte stets im Blick behalten,
welchen Inhalt der beabsichtigte (Haupt-)
Vertrag hat und in welche Richtung die
Vertragsverhandlungen der Parteien
gehen. Um seine Provision zu verdienen,
sollte er versuchen, auf den Abschluss
eines Vertrags hinzuwirken, der den
ursprünglich beabsichtigten Konditionen

im Wesentlichen entspricht oder zumin-
dest wirtschaftlich gleichwertig ist. Wenn
bereits im Vorfeld mehrere Optionen
des Erwerbs in Betracht kommen,
sollte sich die Provisionsvereinbarung
ausdrücklich auf sämtliche Varianten
erstrecken. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Katharina Feddersen
von Osborne Clarke

Quelle: Osborne Clarke

Baurecht. Ein Auftragnehmer ist
verpflichtet, nur solche Baustoffe und
Baumaterialien einzusetzen, die nicht zu
Schadstoffbelastungen führen.

OLG Celle, Urteil vom 9. Dezember 2021,
Az. 5 U 51/21

Verwendetes Baumaterial hat
frei von Schadstoffen zu sein

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Eine Auftraggeberin schloss mit einer
Baufirma einen Werkvertrag über Hydro-
phobierungsarbeiten an Außenwänden
eines Bürogebäudes. Später warf sie dem
Unternehmer u.a. vor, dass durch ein bei
den Arbeiten eingesetztes Mittel Schad-
stoffbelastungen aufgetreten waren, die
oberhalb von Richtwerten lagen. Dies sei
vom Vertragssoll nicht umfasst gewesen.

Der Auftragnehmer habe vor Ausführung
der Arbeiten darauf nicht hingewiesen,
und die Auftraggeberin hat die Verwen-
dung des Mittels nicht genehmigt und
hätte sie auch nie genehmigt. Ein Gutach-
ter der Klägerin hatte die Schadstoffbelas-
tungen unstreitig festgestellt. Die Auftrag-
geberin verklagte den Unternehmer auf
Schadenersatz.
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DIE FOLGEN

Die Klage hatte Erfolg. Nach allgemeinen
Vertragsauslegungsgrundsätzen gibt es
eine stillschweigende Übereinkunft der
Vertragsparteien, so das Oberlandesge-
richt. Diese beinhaltet, dass die Hydro-
phobierung so erfolgt, dass keine Gesund-
heitsgefährdungen oder Schädigungen
der Mitarbeiter der Auftraggeberin auftre-
ten. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt,
da Schadstoffbelastungen vorlagen. Der
Unternehmer ist beweisbelastet für die
Mangelfreiheit seiner Werkleistung. Die-
sen Beweis hat er aber nicht erbringen

können. Nach der Beweisaufnahmedurch
die Vernehmung desGutachters steht fest,
dass Schadstoffbelastungen in den Büros
weiterhin bestehen bzw. möglich sind.
Zwar hat der Unternehmer die anerkann-
ten Regeln der Technik eingehalten. Auch
wurden die Messungen und Messproto-
kolle lediglich von einem Gutachter ein-
geholt, den nur die Auftraggeberin beauf-
tragt hatte. Dennoch reicht der Vortrag
der Klägerin prozessual aus, umdenScha-
denersatzanspruch zu begründen.
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WAS IST ZU TUN?

Das OLG stellte fest, dass bereits ab dem
Jahr 1992 das Problemder Innenraumluft-
belastung im Zuge der Hydrophobierung
von Außenfassaden in Fachkreisen
bekannt sei. Auch deshalb ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet gewesen, die Auftrag-
geberin darauf hinzuweisen, dass dasMit-
tel, das er einsetzen wollte, potenziell
gefährlich ist. Das hatte er aber unstreitig
nicht getan. Bauunternehmen müssen
klar mit den Auftraggebern kommunizie-
ren. Wenn potenziell gefährdende Mate-

rialien und Mittel verwendet werden sol-
len, zu denen es – trotz Zulassung am
Markt – kritische Diskussionen in Fach-
kreisen gibt, muss das mit dem Bauherrn
besprochen werden. Gegebenenfalls sind
keine alternativen Materialien und Mittel
mit gleicher nachgewiesener Wirksamkeit
amMarkt verfügbar. Auch das muss dann
zwischen den Vertragsparteien geklärt
werden. Sonst kann der Werkunterneh-
mer im Zweifel seinen Auftrag nicht mit
Erfolg ausführen. (redigiert von Anja Hall)

Anders als bei einer Verfügung von Todes
wegen oder bei einer Eheschließung han-
delt es sich bei Immobiliengeschäften, wie
sie Unternehmer in der Immobilienbran-
che üblicherweise tätigen, nicht um soge-
nannte höchstpersönliche Rechtsge-
schäfte, bei denen eine Stellvertretung von
vorneherein ausscheidet.

Auch wenn § 925 BGB in Bezug auf
die für Immobiliengeschäfte besonders
bedeutsame Auflassungserklärung, d.h.
die Einigung über den Eigentums-
übergang des Grundbesitzes, von „gleich-
zeitiger Anwesenheit“ der Vertragsteile
vor der zuständigen Stelle spricht, ist
damit selbstverständlich nicht gemeint,
dass beim Abschluss eines Grundstücks-
kaufvertrags stets zwingend alle Beteilig-
ten persönlich vor Ort sein und an der
Beurkundung teilnehmen müssen.

Ist der Vertragspartner keine natürli-
che Person, sondern eine Gesellschaft, ist
diese als solche von vorneherein nicht
handlungsfähig und kann die notwendi-
gen Erklärungen zwangsläufig nur ver-
mittelt durch einen gesetzlich oder gesell-
schaftsvertraglich legitimierten Vertreter
abgeben. Gleiches gilt, wenn ein Beteilig-
ter aus rechtlichen oder tatsächlichen
Gründen nicht oder nur eingeschränkt in
der Lage ist, selbst wirksame Erklärungen
abzugeben, etwa weil er minderjährig
oder wegen einer Krankheit geschäfts-
unfähig ist. Auch in diesem Fall muss bei
Vertragsschluss gegebenenfalls ein gesetz-
licher oder rechtsgeschäftlich bestellter
Vertreter tätig werden. Eine Vertretung ist
aber nicht durch jede beliebige Person
möglich, und der designierte Vertreter
muss seine Berechtigung gegenüber dem
Notar und dem Grundbuchamt in taug-
licher Form nachweisen.

Beruht die Vertretungsmacht auf einer
rechtsgeschäftlich erteilten Vollmacht,
bedarf diese, damit sie im Grundbuch-
verkehrVerwendung findenkann, zumin-
dest der notariell beglaubigten Form. Bei
Vertragsschluss muss die Vollmacht-
urkunde imOriginal oder in Ausfertigung
vorgelegt und der Urkunde in beglaubig-
ter Abschrift beigefügt werden. Ähnlich
streng wird der Nachweis an die Ver-
tretungsbefugnis gerichtlich bestellter
Betreuer oder (Ergänzungs-)Pfleger
gehandhabt. Diese müssen sich durch die
Vorlage ihrer Bestallungsurkunde legiti-
mieren.

Für die Vertreter einer im Handels-
register eingetragenen Gesellschaft hat
der Notar die Vertretungsberechtigung
anhand aktueller Registereinsichten zu
prüfen. Zur Nachweisführung gegenüber
dem Grundbuchamt stellt er auf Grund-
lage dieser Einsichten anschließend ent-
sprechende Vertretungsbescheinigungen
aus.

Bei nicht im Handelsregister einge-
tragenen Personenvereinigungen wie der
GbR stellen sich hinsichtlich des Vertre-
tungsnachweises regelmäßig besondere
Probleme. Entsprechendes gilt für auslän-
dische Rechtsträger oder im Ausland
ansässige geschäftsunfähige oder
beschränkt geschäftsfähige natürliche
Personen, deren Vertretung sich vielfach
nach den Regeln des einschlägigen aus-
ländischen Rechts richten wird.

Inhaltlich muss das konkrete Rechts-
geschäft von der Reichweite der erteilten
Vollmacht bzw. den Aufgabengebieten
des gesetzlichen Vertreters gedeckt sein.
Soll der Vertreter Insichgeschäfte mit sich
selbst als anderem Vertragsteil abschlie-
ßen oder Erklärungen als Vertreter für
mehrere Vertragsteile abgeben – das wäre
eine „Mehrfachvertretung“ –, ist eine spe-
zielle Befreiung erforderlich. Denn § 181
BGB verbietet entsprechendeHandlungen
aufgrund des abstrakten Interessen-
konflikts grundsätzlich.

Allein anhand dieser wenigen Bei-
spiele lässt sich die Vielgestaltigkeit des
„Vertretungsrechts“ und seiner prak-
tischen Fallstricke erahnen. Eine juris-
tische Beratung im Einzelfall ist in
den oft komplexen Fragen häufig unum-
gänglich. (redigiert von Anja Hall)

Folge 87:
Das Vertretungsrecht

Notarinnen und Notare erklären in
dieser regelmäßig erscheinenden
Kolumne die wichtigsten Begriffe.

DAS ABC DES
IMMOBILIENRECHTS

Dr. Anne Bergmann,
Notarin in
Bad Kissingen
Quelle: ready4emotion
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